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Vierter Teil. Mustersammlung302

MUSTER 64: Urteilstenor Jugendverfahren – Formblatt

Az.: J KLs  Landshut, den 

Im Namen des Volkes!

Urteil

1. Der Angeklagte ist schuldig 

 Gegen ihn wird deswegen 
 unter Einbeziehung des Urteils des Amtsgerichts / Landgerichts 

 vom  
(Az. ) eine Jugendstrafe von  

 verhängt.

 Die Vollstreckung der Jugendstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. 

 Die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt wird angeordnet.

 Gegen ihn wird deshalb  Jugendarrest verhängt.

 Er wird deswegen angewiesen, 
 an mindestens  Terminen einer ambulanten Suchtberatung bei  

 teilzunehmen.

 Ihm wird deshalb auferlegt,
  Stunden gemeinnütziger Arbeit nach näherer Weisung des Stadt- / Kreisju-

gendamts  zu erbringen. 
  EUR bis spätestens  an  

 zu bezahlen.

 Dem Angeklagten wird die Fahrerlaubnis entzogen. Sein Führerschein wird eingezogen. 
Ihm darf vor Ablauf von  keine neue Fahrerlaubnis 
erteilt werden. 

 Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

 Soweit der Angeklagte freigesprochen wurde, trägt die Staatskasse die Kosten des Verfah-
rens und die dem Angeklagten insoweit entstandenen notwendigen Auslagen. Im Übrigen 
trägt der Angeklagte die Kosten des Verfahrens.

 Es wird davon abgesehen, dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
dabei entstandenen gerichtlichen Auslagen aufzuerlegen.
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